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editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der Winter hat sich in diesem Jahr von seiner  
traditionellen Seite gezeigt. Ausreichend 
Schnee, klirrende Kälte – da hätten die Win-
terferien ihrem Namen alle Ehre gemacht. 
Nun, diese gab es ja in verkürzter Form, um 
einfach durchzuatmen und denjenigen eine 
Auszeit zu geben, die zwischen der Betreu-
ung der eigenen Kinder und Vorbereitung 
häuslicher Lernzeit, Schule, Homeoffice auch  
Familienleben zu gestalten hatten. Die Ver-
lagerung von Ferien mag in den anderen 
Schularten kaum von Bedeutung sein. An 
den berufsbildenden Schulen hängen daran  
die gesamten organisatorischen und abge-
stimmten Bedingungen – nicht zuletzt der 
Blockplan. Unsere Hinweise an das SMK wur-
den allerdings nicht gehört und die Politik 
entschied halt – mal wieder - anders.

Vorab sind wir aber in den zweiten Lock-
down gedrängt worden. Wieder E-Mail mit 
Arbeitsaufträgen schreiben, wieder Lernpläne  
anpassen, wieder Probleme mit der Ver-
fügbarkeit von LernSax. Es galt erneut die 
Auszubildenden zu drängen, ihre Aufgaben 
einzureichen und die Ausbildungsbetriebe 
um die Freistellung ihrer Azubis zu ersuchen. 
Als hätten wir auf diese Vertrautheiten nicht 
gern verzichtet, da wir sie im Frühjahr schon 
einmal erlebten. Häusliche Lernzeit in allen 
Facetten gestalten, bedarf nun mal Vorarbeit 
und dies geht nur in Präsenz. 

Auch wir sind immer noch Lernende. Und so 
hatten wir nach mehrmaligen Anläufen bei 
Staatsminister Piwarz im Dezember unsere 
erste Videoschalte. Nicht ahnend, dass wir im 
Januar noch weitere Zusammenkünfte dieser 
Art haben würden. Eins muss man dem SMK 
lassen, das Versenden von Informationen 
an die Gewerkschaften und Verbände mit 
tages-aktuellen Dokumenten hatte selten, 
auch nicht an den Wochenenden, einen Ab-
bruch erfahren. Somit waren wir zumindest 
über die weiteren Schritte im Bilde, wohl aber 

nicht immer glücklich über manche Entschei-
dungen. Rückschauend stellen wir in diesem 
Heft ausführlich die besprochenen Themen 
des Dezembermeetings vor. Neben dem Um-
gang mit der Corona Pandemie standen der 
Teilschulnetzplan und verschiedene Aspekt 
der Digitalisierung auf der Agenda. Unter an-
derem wird es nach der Unterzeichnung der 
Bund-Länder-Vereinbarung Dienstlaptops ge-
ben. Was auf der einen Seite gut angedacht 
ist, zeigt sich allerdings in den Förderverord-
nungen und Ausstattungsempfehlungen als 
unpraktisch, teils sogar als unbrauchbar. Wir 
beleuchten die Details, weisen auf die Defi-
zite und Einschränkungen hin, so dass man 
sich schlussendlich fragen sollte, ob man ein 
solches Gerät überhaupt in Anspruch nehmen 
möchte. Um es anschaulicher zu machen: 
Ich behaupte, dass der überwiegende Teil 
der Lehrkräfte ein, wenn nicht sogar mehrere 
digitale Endgeräte für seine Lehrtätigkeit in 
Benutzung hat. Und das nicht erst, seitdem 
uns Corona in das Homeschooling schickte. 
Dagegen klemmt es – zumindest bei mir – an 
einer schnellen Datenautobahn namens Inter-
netanbindung. Ebenso sind ergänzende Hard-
warekomponenten wie Zweitmonitor, Grafik-
tablett, Audiosysteme und Softwaretools zum 
Erstellen von kurzen Videoclips nicht förder-
fähig, von Peripheriegeräten wie Drucker und 
Scanner ganz zu schweigen. Nun obliegt die 
Umsetzung der Ausstattung den kommunalen 
Trägern. Inwieweit diese auf die Lehrerschaft 
zugehen und etwas Nachhaltiges aus dem 
engen Korsett ableiten werden, wird wohl wie-
der am Engagement des PITKo/ der Lehrkräfte 
und ihrem Verhandlungsgeschick hängen. Die 
Argumente der erforderlichen Schul-IT spe-
zifisch der jeweiligen Einrichtung zu erklären 
und damit auf Akzeptanz und Realisierung zu 
hoffen, wird sicherlich nicht überall gelingen.

Gelingen müssen allerdings in diesem Jahr die 
sachsenweit stattfindenden Personalratswah-
len - trotz Corona. Als Termin steht mittlerwei-
le der 23. Juni fest. Somit werden an diesem 
Tag alle drei Stufenvertretungen gewählt: der 
Lehrerhauptpersonalrat, die Bezirkspersonal-
räte an den Standorten des LaSuB und die ört-
lichen Personalräte an den Schulen. Neu ist, 

dass auf der Ebene der ÖPR Tarifbeschäftigte 
und Beamte jeweils eigene Vertreter für die 
Personalratsarbeit aufstellen und wählen wer-
den, während in den anderen Stufenvertretun-
gen das Prinzip der Fachgruppen fortgesetzt 
wird. Jürgen Fischer erklärt in mehreren Bei-
trägen das wesentliche Prozedere und stellt 
gerade für die Örtlichen Personalräte ein Fluss-
diagramm zur einfachen Orientierung vor. Un-
ser Angebot, sich bei Fragen direkt an uns zu 
wenden, steht den Mitgliedern der Wahlvor-
stände und den Kolleginnen und Kollegen der 
örtlichen Personalräte als persönlicher Ser-
vice zur Verfügung. Schulungsveranstaltungen 
werden wir als LVBS dagegen nicht anbieten, 
sondern verweisen auf die Angebote. Auf der 
Ebene der Stufenvertretungen treten die Kan-
didaten des LVBS unter dem Motto „Wir ge-
meinsam“ mit dem SLV und dem pvs an, um 
als Liste der „Sächsischen Lehrerverbände“ 
das Vertrauen der Lehrkräfte zu erhalten. Wir 
sind sichtbar – an jedem einzelnen BSZ. Vie-
le Mitglieder unterstützen die Kandidaten auf 
den Listenplätzen. Machen Sie gute Werbung 
für unsere gemeinsame Liste und motivieren 
Sie auch Lehrkräfte, die nicht gewerkschaftlich 
organisiert sind. Jede Stimme zählt. Es geht 
um unsere Arbeitsbedingungen, unsere Rech-
te und unsere Schulart. Auf die Fortsetzung 
unser erfolgreichen Personalratsarbeit der zu-
rückliegenden Jahre abzielend, stellen wir uns 
selbstbewusst dieser verantwortungsvollen 
Tätigkeit. Wir setzen auf Ihre Unterstützung.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Le-
sen der hier genannten und nicht genannten 
Themen in dieser Frühlingsausgabe. Vielleicht 
sehen wir uns ja bald zum Frühlingsfest. Bis 
dahin bleiben Sie bitte gesund. 

Wir sind jederzeit für Sie da.

Herzlichst Ihr

 
Dirk Baumbach
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Im Online-Gespräch mit Kultus- 
minister Christian Piwarz

1.	 Präsenzunterricht hat oberste Priorität. 
Wechselunterricht (Präsenz- und Fern-
unterricht) ist einzurichten, wenn die 
schulische Infektionslage es erfordert. 
Die Voraussetzungen für geteilten Un-
terricht sind zu organisieren und durch 
eindeutige ministerielle Regelungen zu 
stützen, insbesondere mit Blick auf die 
Belastung der Lehrkräfte und die vorhan-
dene technische Ausstattung der Lehre-
rinnen und Lehrer und der Schülerinnen 
und Schüler. 

2.	 Die Arbeit in Unterrichtsformaten außer-
halb des Lernortes Schule und dabei 
insbesondere bei Videokonferenzen und  
Webseminaren ist für die Lehrkräfte in 
der Vorbereitung, Durchführung und 
Nacharbeit teilweise neu und somit 

Am 07. Dezember 2020 fand das erste Online- 
Gespräch des LVBS Vorstandes in Form einer 
Videokonferenz mit Kultusminister Christian  
Piwarz und Vertretern des SMK statt. Dirk 
Baumbach und Jürgen Fischer besprachen 
dabei drei Kernthemen. An erster Stelle wurde 
das Thema Corona Pandemie an berufsbil-
denden Schulen besprochen. Der LVBS hat 
auf die besondere Stellung unserer Schulart 
verwiesen und mit dem Positionspapier des 
LVBS zum Schulbetrieb unter Pandemiebe-
dingungen ein Forderungspapier übergeben. 
Unser Forderungspapier können Sie unter 
www.lvbs-sachsen.de herunterladen. Anbei 
geben wir Ihnen an dieser Stelle eine Auswahl 
der mündlich behandelten Forderungen zur 
Kenntnis:

erachten wir es als wichtig, dass Ausbildung 
im Flächenland Sachsen auch in der Fläche 
stattfinden muss. Vorhandene, traditionell 
geprägte Ausbildungsstandorte sind als Kom-
petenzzentren zur erhalten. Unter all den ge-
nannten Aspekten, deren Ausgestaltung auch 
wirtschaftlich geprägt ist, steht allerdings ein 
Punkt ganz oben auf unserem Forderungs- 
papier: Vertrauen bei den Lehrkräften schaf-
fen. Vorschläge und Argumente der Schul-
leitungen und -kollegien sind zu berück-
sichtigen. Meinungen und Kritik sind im 
Umsetzungsprozess ernst zu nehmen. Aus-
führlich haben wir im Gespräch zu fünf Punk-
ten detailliert unsere Positionen vertreten.

1.	 LEHRKRÄFTE sind einzubeziehen, es 
sind Perspektiven aufzuzeigen.

2.	 Maßnahmen sind zu begründen, Akzep-
tanz der LEHRKRÄFTE ist anzustreben.

3.	 Traditionell gewachsenen Strukturen ist 
Aufmerksamkeit zu schenken. Insbeson-
dere ist die Zusammenarbeit der Schulen 
mit den Firmen/Betrieben, Kammern 
zu beachten und damit die Qualität der 
schulischen Ausbildung.

4.	 Anspruch auf Nachteilsausgleich ist um-
zusetzen.

5.	 Personalgespräche sind sensibel und 
nicht als Druckmittel im Sinne der LEHR-
KRÄFTE zu führen. 

Der LVBS hat wiederholt deutlich gemacht, 
dass die Lehrkräfte einzubeziehen sind. Dem 
folgend ergeben sich weitere organisatorische 
Bedingungen. Die Planungen für das Schul-
jahr 2021/22 haben  bereits im Januar 2021 
begonnen. Die Abstimmung der Blockpläne 
mit den Ausbildungsbetrieben, der Lehrkräf-
teeinsatz, die Inanspruchnahme von Teilzeit, 
der Bedarf an Neueinstellungen sind nur eini-
ge schulorganisatorische Herausforderungen, 
die gemeistert werden müssen. Bei geplanten 

deutlich arbeitsintensiver. Die veränder-
te Unterrichtsorganisation wirft Arbeits-
zeitfragen auf. Entsprechend müssen 
seitens des SMK Regeln und Verfahrens-
weisen zur Bewertung und Abrechnung 
von Unterrichts-/  Arbeitszeiten erar-
beitet, einheitlich an alle Standorte des  
LaSuB kommuniziert, um die oben auf-
geführten Arbeitsinhalte ergänzt werden.

3.	 Eine Vorverlegung bzw. Verlängerung 
von Ferien ist an berufsbildenden Schu-
len nicht zielführend. 

Das Kultusministerium hat uns am 27. Januar 
2021 ein ausführliches Antwortschreiben zum 
Positionspapier übersandt. Wir geben den 
kompletten Wortlaut in dieser Ausgabe zur 
Kenntnis, wohl wissend, dass die Dynamik der 
Ereignisse nicht immer berücksichtigt werden 
kann.

Anschließend verständigten wir uns zum 
Teilschulnetzplan. Kurz zum Hintergrund. 
Mit dem Sächsischen Schulgesetz wurde das 
SMK beauftragt die Teilschulnetzplanung für 
die berufsbildenden Schulen aufzustellen. 
Seit März 2020 befindet sich der Arbeitsent-
wurf im Dialogprozess. Bereits in dieser Phase 
hat sich der LVBS mit seinem Positionspapier 
beteiligt und war zum Gespräch bei Herrn 
Staatsminister Piwarz. Seit November hat 
nun das Anhörungsverfahren mit Frist 1. März 
2021 begonnen. Eine formale Beteiligung des 
Lehrerverbandes Berufliche Schulen Sachsen 
e.V. hat der Gesetzgeber allerdings nicht vor-
gesehen. Dennoch haben wir seitens des SMK 
die Bereitschaft signalisiert bekommen, im 
Rahmen der vertrauensvollen Zusammenar-
beit uns in konstruktiven Gesprächen zu be-
teiligen. Unser Grundtenor: die Abschaffung 
der jährlich neu erstellten Fachklassenliste 
ist ein richtiges und zukunftfähiges Zeichen, 
um den Schulen für ihre künftige Ausrichtung 
ein stabiles Fundament zu geben. Weiterhin 
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leitungen, Schulträger und vor allem die Lehr-
kräfte auf die veränderte Situation einstellen 
können. Gerade vor den Herausforderungen 
der Corona Pandemie ist eine zeitliche Entzer-
rung der Umsetzung des Teilschulnetzplanes 
sinnvoll. 

Inwiefern das SMK diesen Argumenten folgen 
wird und die Umsetzung mit dem Schuljahr 
2022/23 beginnt, ist aktuell noch offen. Die 
Zusage, einer schrittweisen Umsetzung der 
Maßnahmen mit dem Beginn des Schuljahres 
2021/22 vom Juni 2020 besteht noch, ist aber 
aus Sichtweise des LVBS nicht zu halten. Der 
LVBS wird gerade den Fokus auf die Lehrkräfte 
richten und mit Aktionen auf die Lage öffent-
lich aufmerksam machen.

Der letzte Punkt der fast zweistündigen Video-
konferenz nahm die Thematik der Digitalisie-
rung auf. 
Der LVBS hat in drei formulierten Punkten das 
Konzept konkretisiert und Essentielles in ei-
ner Mindmap dargestellt. 

Verlagerungen von Ausbildungsgängen sind 
Absprachen mit den Schulträgern zur Anpas-
sung von Werk- und Laborräumen zu treffen. 
Umbaumaßnahmen müssen nicht nur finan-
ziell, sondern mit verfügbaren personellen 
Ressourcen von Handwerkern leistbar sein. 
Bei alldem herrscht in den Kollegien eine 
große Unruhe ob der ungeklärten Situation, 
der Druck auf Schulleitungen wächst, weil 
die Lehrkräfte Antworten auf ihren Einsatz 
ab Sommer 2021 haben wollen. Dabei ist die 
Umsetzung der Planung für die Lehrkräfte 
noch völlig offen. Personalgespräche können 
nur unter Vorbehalt der politischen Entschei-
dung geführt werden.

In der Summe der genannten Punkte ist zwar 
der Beschluss des Teilschulnetzplanes im 
Frühjahr 2021 sinnvoll und notwendig, um 
endlich planerische Sicherheit für die nächs-
ten Jahre zu haben. Eine Umsetzung aber erst 
ab dem Schuljahr 2022/23 wünschenswert, 
damit die Planungen und Personalgespräche 
in Ruhe erfolgen können und sich die Schul-

Nachtrag: Mittlerweile sind die Bund-Länder-
vereinbarung zur Anschaffung von Dienstlap-
tops für Lehrkräfte unterzeichnet und eine 
Förderrichtlinie auf den Weg gebracht. Fakten 
und einen Kommentar zum aktuellen Stand 
finden Sie bereits in dieser Ausgabe.

1.	 Systembetreuer sind an den Schulen 
einzurichten.

2.	 Bereitstellung anwendungsbereiter Tech-
nik, Inbetriebnahme und Anpassungs-
prozesse an die digitale Struktur der 
Schule sind zu gewährleisten.

3.	 Fortbildungskonzept für die Qualifizie-
rung der LK und die Einbindung in digi-
tale Lernsettings als Basisvoraussetzung 
für die digitale Transformation von Un-
terricht. Lehrkräfte sind Spezialisten in 
ihren Unterrichtsgebieten, noch nicht 
bei der Umsetzung der neuen Herange-
hensweisen.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich für
Vollbeschäftigte Mitglieder 	 10,00 €
Teilzeitbeschäftigte Mitglieder 	 10,00 €
Mitglieder im Ruhestand	 5,00 € 
 

Mitglieder im Erziehungsurlaub  
oder Elternzeit 	 5,00 €
Referendarinnen und Referendare	 2,00 €
Studentinnen und Studenten	 1,00 €
fördernde Mitglieder: 	 nach Vereinbarung

Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

die Zeitschrift „Bildung und Beruf“
die Zeitschrift „LVBS konkret“  
des LVBS Sachsen

den Lehrerkalender des LVBS Sachsen

eine Diensthaftpflichtversicherung 
inkl. Schlusselversicherung

kostenlose Rechtsberatung

Streikausfallgeld + Zuschusse fur 
Veranstaltungen der Schulgruppen

Sonderkonditionen bei Partnern des LVBS

7LVBS konkret
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sonenwahl, weil die nicht neu, aber für das 
Verständnis der Wahldurchführung bedeu-
tend ist. In der Wahlvorbereitung können von 
Gewerkschaften, Verbänden und anderen In-
teressengruppierungen Wahlvorschläge ein-
gereicht werden. Dafür müssen Regeln einge-
halten werden, die im SächsPersVG benannt 
sind. Dieser Wahlvorschlag wird als Liste ein-
gereicht. Die Listen werden zur Wahl gestellt 
(Listenwahl).  Die Reihenfolge der Kandida-
ten gilt als Rangfolge nach der Auszählung der 
Stimmen und daraus folgend der Zuordnung 
der Plätze im Rat auf die verschiedenen Listen 
nach der Auszählung der Stimmen. Natürlich 
gelten hier auch die Regeln, die im Sächsi-
schen Personalvertretungsgesetz genau defi-
niert sind.

Und jetzt zur Besonderheit. Wenn nach Ende 
der Einreichungsfrist nur eine Liste vorliegt, 
wird diese Liste zur Wahl gestellt. Dann ist es 
allerdings so, dass der Kandidat, der die meis-
ten Stimmen erreicht, als gewählt gilt, egal an 
welcher Stelle der Liste er steht. Das gilt für 
die nächsten Plätze analog. Man spricht daher 
von einer Personenwahl. 

Zur Gruppen- bzw. gemeinsamen Wahl ist 
folgendes zu sagen: Die grundlegende Form 
der Wahl ist die Gruppenwahl. 

Für die Wahlen zum Lehrerbezirksperso-
nalrat (LBPR) und Lehrerhauptpersonalrat 
(LHPR) werden als Gruppen die Schularten 
Grundschule, Oberschule, Förderschule, Be-

von Jürgen Fischer 

Im Juni 2021 werden die Personalräte an den 
Schulen (ÖPR) und in den Stufen, also am La-
SuB und am SMK  gewählt.

In diesem Jahr gibt es eine wichtige Neue-
rung, die sich aus der Verbeamtungsmöglich-
keit von Lehrkräften ergibt.

Zwei Begriffsverbindungen sind für das Ver-
ständnis dabei außerordentlich wichtig. Ei-
nerseits werden die Begriffe Gruppenwahl 
oder gemeinsame Wahl eine Rolle spielen 
und andererseits werden in der Wahlvorbe-
reitung und Durchführung die Begriffe Listen-
wahl oder Personenwahl verwendet.

Beginnen werde ich mit der Listen- bzw. Per-

Personalratswahlen 2021 
neue Bedingungen   
- neue Möglichkeiten 

rufsschule und Gymnasium gebildet und die 
Wahl schulartspezifisch, also in Fachgruppen, 
durchgeführt. 

Zur Wahl der örtlichen Personalräte (ÖPR) an 
den Schulen gibt es die  Voraussetzung, dass 
zwei Gruppen exisiteren, nämlich die Gruppe 
der tarifbeschäftigten Lehrkräfte und die 
Gruppe der verbeamteten Lehrkräfte. Die 
Gruppen wählen getrennt die Vertreter für 
den ÖPR (Gruppenwahl). Wie viele Plätze der 
Gruppe im ÖPR zustehen, wird vor der Wahl 
nach dem Anteil der Gruppenmitglieder im 
Verhältnis zur gesamten Beschäftigtenzahl 
ermittelt.

Ausschließlich für die Wahl der örtlichen Per-
sonalräte (ÖPR) an den Schulen besteht noch 
eine andere Möglichkeit:
In den Schulen kann eine gemeinsame Wahl 
durchgeführt werden. Während die Gruppen-
wahl automatisch durchgeführt wird, muss 
eine gemeinsame Wahl vorbereitet werden. 
Für eine gemeinsame Wahl muss eine soge-
nannte Vorabsprache getroffen werden. Dabei 
müssen beide Gruppen unabhängig vonein-
ander mehrheitlich in geheimer Abstimmung 
einer gemeinsamen Wahl zustimmen. Dabei 
sind Termine zu beachten, bis wann dieses 
Verfahren eingeleitet bzw. abgeschlossen sein 
muss. Noch eine Besonderheit ist zu beach-
ten. Im Rahmen der Gruppenvorabstimmung 
muss eine Gruppe auf ihren Anspruch auf die 
Vertretung im ÖPR verzichten. Verzicht auf An-
spruch bedeutet natürlich nicht automatisch, 
dass kein Mitglied der betreffenden Gruppe 
im ÖPR sein darf. Bei einer gemeinsamen 
Wahl können sich natürlich Interessenten 
dieser Gruppe auf einer Liste aufstellen lassen 
und damit durchaus die Möglichkeit erhalten 
in den ÖPR zu kommen. Das ist ja abhängig, 
auf welchem Platz der Liste der Kandidat 
steht. Wie alles im Leben, wo man Möglichkei-
ten hat, haben beide Verfahren Vorteile und 

Nachteile, die im Auge des Betrachters lie-
gen. Deshalb kann man hier auch nicht raten, 
sondern muss im konkreten Fall das Für und 
Wider abwägen. Grundlegend ist nochmal zu 
sagen: Die Gruppenwahl ist das Automatische 
und die gemeinsame Wahl muss speziell vor-
bereitet werden.

Für Fragen stehen die Wahlvorstände und 
auch ich persönlich zur Verfügung.

Abschließend möchte ich zwei Bitten aus-
sprechen:
Erstens, gehen Sie wählen und zweitens, 
ermöglichen Sie unserer Liste (Sächsische 
Lehrerverbände) in den Stufen und unseren 
LVBS- Kandidaten in den Schulen die Mög-
lichkeit sich weiterhin für unsere Belange ein-
setzen zu können, unsere erfolgreiche Arbeit 
fortsetzen zu können und wählen Sie uns.  

der lvbs, aktuell 
bei facebook:
       /berufsschullehrerverband.sachsen

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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Varianten der Durchführung 
der ÖPR-Wahl an den Schulen 

Personalratswahlen 2021
Zu den Personalratswahlen 2021 treten die 
im Sächsischen Beamtenbund organisierten 
Verbände SLV im VBE, der Philologenverband 
Sachsen pvs und der LVBS – Der Berufsschul-
lehrerverband als gemeinschaftlich starke 
Liste an. Unter dem Motto „WIR GEMEINSAM: 
Realistisch. Zielorientiert. Erfolgreich.“ wer-
ben die Kandidaten um die Fortsetzung der 
erfolgreichen Arbeit in den Gremien der Stu-
fenvertretungen. 

Unter Führung des Hauptpersonalrates im 
SMK konnten wir als gemeinsame Liste in 
der Amtszeit 2016 bis 2021 unsere Ziele mit 
Nachdruck und Hartnäckigkeit verfolgen und 
Erfolge für die Kolleginnen und Kolleginnen in 
den verschiedenen Schularten erreichen. Im 
Bereich der Berufsbildenden Schulen leitete 
der LVBS nicht nur die Fachgruppe, sondern 
stellt mit Dirk Baumbach den 1. Stellvertreter 
des Lehrerhauptpersonalrates. Weiterhin füh-
ren die Vertreter der Sächsischen Lehrerver-
bände vier von fünf Bezirkspersonalräten in 
den Standorten des Landesamtes für Schule 
und Bildung, um die Interessen der Mitglieder 
der einzelnen Verbände und aller Lehrkräf-
te gegenüber der personalführenden Stelle 
durchzusetzen. 

Die Liste der Lehrerverbände hat in den 
zurückliegenden fünf Jahren viel für die 
Kolleginnen und Kollegen an den Schulen 
erreichen können und wird mit ihrer Unter-
stützung die Arbeit konsequent fortsetzen. 
Mit der Erarbeitung von ca. 240 Vorschlägen 
für die Entlastung von Lehrkräften und Schul-
leitungen stellte der Lehrerhauptpersonalrat 
ein Papier vor, welches sich, nach mitunter zä-
hen Verhandlungen, in konkreten Anweisun-
gen des SMK wiederfand. In der Amtszeit der 

Personalräte fiel die Umsetzung zweier Pakete 
der Staatsregierung. Bereits mit dem Maßnah-
menpaket 2016 wurde ein erster Schritt gegen 
die Beseitigung des Lehrermangels durch die 
Staatsregierung unternommen. Dem folg-
te zwangsläufig und durch den Druck der 
Gewerkschaften das Handlungsprogramm 
2018. Die stetige Nachfrage und Kontrolle der 
Maßnahmen durch die Lehrerpersonalräte 
sowie die Beratung, Begleitung und Betreu-
ung der Beschäftigten haben die Wichtigkeit 
der Personalvertretungen unterstrichen. Der 
Einsatz der Personalräte auf alle Stufenver-
tretungen garantiert, dass die Interessen 
der Beschäftigten nach Recht und Billigkeit 
behandelt werden. Mit dem Initiativrecht 
haben die Personalräte ebenso ein aktives 
Mitgestaltungsrecht. So arbeitet derzeit der 
Lehrerhauptpersonalrat an der Etablierung 
einer Dienstvereinbarung Gesundheitsschutz 
und Pandemie, um künftig Regelungen und 
Schutzmechanismen für die Lehrkräfte ver-
fügbar zu haben.  

Wir, die Mitglieder des LVBS kandidieren für 
die Bezirkspersonalräte an den Standorten 
des LaSuB und den Hauptpersonalrat am 
SMK:
Dirk Baumbach 
Manuel Wendler 
Olaf Süß 
Michael Hannuschka 
Markus Schurz 
Jürgen Fischer 
Ute Thierbach
Andreas Köhler
Torsten Paul 
Torsten Friebel
Angela Krug 
Oliver Bergner 
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Frank Oertel 
Katina Sieber 
Ines Voigt 
Thomas Sturm 
Birgit Bourdoux 
Grit Pacher 
Frank Müller 
Andreas Hahn 
Lutz Söllner 
Uwe Adam 
Kristina Eilhauer 
Heike Zschille 
Mario Martin

 

weitere Infos unter: 
www.personalratswahlen-sachsen.de

der lvbs 
lehrer- 
kalender

2021/22
Für mitglieder kostenlos 
über die schulpost 

nichtmitglieder bestellen  
zum sonderpreis über 
www.lvbs-sachsen.de 
oder tel. 0351/ 47591020

16 LVBS konkret
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Industrieschule Chemnitz 

bäuden statt, die vom Schulträger bis 2014 
restauriert und modernisiert wurden. Diese 
sind das Hauptgebäude mit der angebauten 
Sporthalle und das Nebengebäude mit der 
daran angrenzenden Werkhalle. 

Die Industrieschule gliedert sich in vier Fach-
bereiche 

•	 Allgemeinbildung/Berufsvorbereitende 
Maßnahmen 

•	 Elektrotechnik/Mechatronik 

•	 Informatik 

•	 Metalltechnik/Fahrzeugtechnik. 

Schon seit 1928 findet die Qualifikation von 
kaufmännischen und technischen Berufen 
am heutigen Beruflichen Schulzentrum für 
Technik I – Industrieschule Chemnitz – statt. 
Heute liegt der Schwerpunkt der Ausbildung 
auf dem elektrotechnischen Gebiet. Erhalten 
blieb auch ein Labor, das zur Einweihung der 
Schule von der Firma Siemens & Halske AG 
ausgerüstet wurde und bis heute funktions-
tüchtig ist. 

Pro Schuljahr werden etwa 1750 Auszubil-
dende aus Industrie und Handwerk in über 
80 Klassen der Schulart Berufsschule aus-
gebildet. Dabei findet der Unterricht in 4 Ge-
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In mehreren Berufen ist die Industrieschule 
Standort für Landesfachklassen. Dazu zählen 

•	 Berufskraftfahrer/-in 

•	 Elektroniker/-in für Geräte und Systeme 

•	 Elektroniker/-in für Maschinen und An-
triebstechnik 

•	 Fachinformatiker/-in 

•	 Gießereimechaniker/-in. 

Modern ausgestattete Werkstätten, Labore, 
Fachkabinette und Unterrichtsräume befin-
den sich hinter den schön restaurierten Fassa-
den der Schulgebäude. Qualifiziertes Lehrper-
sonal engagiert sich sehr für die theoretische 
Ausbildung des beruflichen Nachwuchses der 
Region Chemnitz-Erzgebirge-Mittelsachsen, 
Sachsen und darüber hinaus. Über 600 Betrie-
be vertrauen auf das hohe Ausbildungsniveau 
an der Industrieschule Chemnitz. 

Dienstlaptops für Lehrkräfte 
– der Hintergrund
Schule wird digital – so die Intension des 
Digitalpaktes 2019 – 2024, in dem der Bund 
den Ländern Finanzmittel in Höhe von 500 
Mio. Euro für Investionen in die kommunale 
Bildungsinfrastruktur bereit stellt. Der Frei-
staat Sachsen erhält aus dem Gesamtbudget 
knapp 25 Mio. Euro. Im Januar 2021 wurde 
nunmehr eine Zusatzvereinbarung von Bund 
und Ländern unterzeichnet, die es ermöglicht 
„Leihgeräte für Lehrkräfte“ anzuschaffen. Der 
Freistaat wiederrum wird diese zusätzlichen 
Mittel in Form von schulgebundenen End-
geräten als Lehrmittel den Lehrrinnen und 
Lehrern leihweise überlassen. Die praktische 

Umsetzung erfolgt dabei über den jeweiligen 
Schulträger. Auf dem Verordnungsweg ist ent-
sprechend die Lehrer-Endgeräte-Förderver-
ordnung (LehrEndFöVO) entstanden, deren 
Inkrafttreten im Frühjahr 2021 den Weg ebnet, 
Dienstlaptops über die Schulträger an die 
Lehrkräfte  auszureichen.
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Ein Dienstlaptop für alle  
- bringt uns das voran?
Die allseits bekannten und lange geplanten 
Bundesmittel zur Beschaffung von digitalen 
Endgeräten für jede Lehrkraft stehen den 
Schulträgern (Stadt, Landkreis) nun zur Ver-
fügung. Zur Verteilung der Mittel wird der-
zeit vom Freistaat Sachsen eine Verordnung 
(LehrEndFöVO) erarbeitet. Auch eine Ausstat-
tungsempfehlung für Schulträger liegt bereits 
vor. Geplant ist die Anschaffung eines digita-
len Endgerätes (Laptop oder Tablet) mit der 
Möglichkeit handschriftlicher Eingabe sowie 
einer Schutzhülle oder eines Hardcase. Für 
einige Lehrerinnen und Lehrer wird es eine 
Verbesserung der Arbeitssituation darstellen. 
Leider sehen wir aber auch eine Reihe von 
Problemen im Zusammenhang mit den ge-
planten Regeln auf uns zukommen. Die zur 
Verfügung stehenden Bundesmittel lassen im 
Freistaat Sachsen rechnerisch die Anschaf-
fung von Geräten im Wert von jeweils ca. 500 
EUR zu. 	

Der LVBS empfiehlt dringend eine alternative 
Handhabung der Bundesmittel.  

Die vorliegende Fassung der LehrEndFöVO 
über die geplante Verwendung der Mittel aus 
der Zusatzvereinbarung Bund und Länder 
„Leihgeräte für Lehrkräfte“/ZVBuL, erachtet 
der LVBS - Der Berufsschullehrerverband - 
als unzweckmäßig. Eine Freigabe der Mittel 
an jede Lehrkraft mit Verwendungsnachweis 
für ein oder mehrere digitale Endgeräte nach 
Bedarf wäre deutlich einfacher und Erfolg 
versprechend umsetzbar. Viele, nur unter im-
mensem Aufwand zu lösende Probleme wür-
den nicht entstehen.

Begründung
Es wird Lehrkräfte geben, die aus verschiede-
nen Gründen auf ein dienstliches Gerät ver-
zichten werden. Deshalb wird eine verpflich-
tende flächendeckende Ausstattung aller 
Lehrkräfte nach dem Gießkannenprinzip dazu 
führen, dass eine nicht unerhebliche Anzahl 
völlig ungenutzter Laptops dem Alterungs-
prozess verfallen werden. Die Anschaffung 
hochwertigerer oder dem Zweck nach ande-
rer benötigter Geräte aus diesen steuerfinan-
zierten Mitteln wird damit verhindert.

Insbesondere die ausschließliche Klassifi-
zierung der geplanten förderfähigen Endge-
räte als Lernmittel stellt aus Sicht des LVBS 
eine Nutzungseinschränkung in erheblichem 
Maße dar.

1. Personenbezogene Daten sind nicht  
zu speichern 
Schülerlisten, Bewertungen oder elektroni-
sche Klassen- und Notenbücher dürfen nach 
vorliegender Verordnung nicht verwendet 
werden. 

Personifizierte Aufgabenlösungen von Schü-
lern dürfen mit diesem Gerät demzufolge 
ebenso nicht abgespeichert, bewertet und zu-
rückgegeben werden. Damit wird eine Kerntä-
tigkeit im digitalen Unterricht von Lehrerin-
nen und Lehrern nicht möglich sein. Daraus 
erwächst für viele Kolleginnen und Kollegen 
ein wichtiges, vielleicht sogar das wichtigste 
fehlende Verwendungsmerkmal. 

Dies wäre jedoch genau der Technologie-

sprung, den Schulen in öffentlicher Träger-
schaft so dringend benötigen. Bei privaten 
Bildungsträgern scheint das alles kein Prob-
lem darzustellen.

2. Fehlende Leistungsmerkmale
Eine Standardisierung der Softwareausstat-
tung ist aus administratorischer Sicht ver-
ständlich, jedoch im berufsbildenden Bereich 
absolut ungeeignet. Jede berufliche Schul-
art, jeder Beruf und jedes Fach oder Lernfeld, 
in denen die einzelne Lehrkraft eingesetzt ist, 
benötigt eine spezifische Softwarelösung. 
Das hat im Übrigen auch direkte Auswirkun-
gen auf die Leistungsfähigkeit des Gerätes. 
So benötigt beispielsweise ein Nutzer der an 
sächsischen Schulen eingesetzten CAD-Soft-
ware „Autodesk Inventor“ in seinem Leihgerät 
einen empfohlenen Arbeitsspeicher (RAM) 
von 32 GB oder mehr, mindestens jedoch 16 
GB sowie spezielle Grafiklösungen und Bild-
schirmdiagonalen. 

Für normale Büroanwendungen im kaufmän-
nischen Bereich ist diese kostenintensive Aus-
stattung nicht nötig. 

Bei der zu erwartenden Bildschirmgröße ei-
nes Laptops in der momentan diskutierten 
Preisklasse ist die Nutzung von z.B. Screens-
haring in LernSax nur eingeschränkt denkbar. 
Damit wird digitaler Unterricht nahezu ausge-
schlossen.

Es steht zu befürchten, dass die Leihgeräte 
standardisiert angeschafft und über not-
wendige Leistungsmerkmal nicht verfügen 
werden. Für einige Lehrkräfte wird das Ge-
rät damit wertlos, da sie über private Geräte 
mit einer Grundausstattung bereits verfü-
gen.

3. Die Haftungsfrage 
Der LVBS befürchtet, dass versucht wird, jegli-

che Haftungsfragen und potentiellen Aufwen-
dungen für jegliche, auch irrtümliche oder 
fahrlässige fehlerhafte Verwendung auf den 
Leihempfänger bzw. Nutzer abzutreten. Bei-
spielhaft wären hier die Nutzungsbedingun-
gen (AGB) der Sächsischen Plattform LernSax 
(Nr. 5. Abs. 2) zu nennen. 

Ein Dienstlaptop stellt ein Arbeitsgerät dar. 
Gerade im digitalen Bereich sind fahrlässige 
Bedienungsfehler keine Seltenheit. Eine Haf-
tungsausschluss durch den Verleiher oder 
den Dienstherren/ Arbeitgeber wird einige 
potentielle Nutzer vom Gebrauch des Gerätes 
abhalten. 

4. Betrieb, Wartung, Nachhaltigkeit 
Wir gehen davon aus, dass die avisierten 
Dienstgeräte durch den Benutzer nicht mit 
Software selbst bestückt werden können. Das 
beraubt den Nutzer jeglicher Flexibilität und 
Spontanität Neues zu probieren - eine Merk-
mal, welches dem öffentlichem Dienst damit 
auch auf diesem Gebiet weiter erhalten blei-
ben wird. 

Auch gibt es Updatefunktionen, die sich nur 
durch den Geräteadministrator ausführen 
und nicht automatisch voreinstellen lassen. 
Bereits jetzt existieren genügend derartige 
Probleme mit fehlschlagenden Lizenzaktua-
lisierungen, der Einbindung von Geräten in 
das bestehende Intranet von BSZ oder der 
Nutzung von Peripheriegeräten. Genauso  
wenig kann jedoch von einer Lehrkraft ver-
langt werden, sich um die Administration der 
Leihgeräte kümmern zu müssen.

Es scheint nicht geklärt, wer in welchen zeitli-
chen Abständen diese Aufgaben übernehmen 
soll. Der PITKo eines mittelgroßen BSZ mit  
ca. 100 Lehrkräften kann dies mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht  
zusätzlich leisten. Damit erscheint eine  
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davon ein Gerät, welches mir für die Arbeit in 
einem Aufgabenauswahlausschuss (AAA) vom 
SMK zur Verfügung gestellt worden ist. Da die-
ser einfache Klapprechner im Wesentlichen 
zur sicheren Übermittlung der erarbeiteten 
Aufgabenvorschläge an das SMK dient, reicht 
die Nutzung durch den Vorsitzenden des Aus-
schusses – bei den übrigen Mitgliedern fristen 
diese Teile ihr Dasein vermutlich als Useless 
Tool in einem Schrank, mit leerem Akku und 
veraltetem Softwarestand. Da hatte mal wie-
der jemand eine Idee zum Thema Digitalisie-
rung.

Auf die Anschaffung des anderen Gerätes hin-
gegen konnte ich vor einigen Jahren selbst 
Einfluss nehmen und dieses für den fachprak-
tischen Bereich der Ausbildung an meinem 
BSZ konfigurieren, d. h. ich durfte als Fach-
lehrer entscheiden, was für den Einsatz im 
Unterricht zweckvoll ist. Das, was jetzt aller-
dings geplant ist, stellt für mich lediglich eine 
versteckte Wirtschaftsförderung mit Steuer-
geldern dar, denn viele der anzuschaffenden 
Geräte werden nicht zielgerichtet eingesetzt 
werden können, weil dies – gerade in der be-
ruflichen Bildung – mit preiswerten Volumen-
modellen und Standardisierung nicht mög-
lich sein wird.

Wenn laut Entwurf der LehrEndFöVO die 
„Dienstgeräte“ als „Lehrmittel“ betrachtet 
werden und damit nur eingeschränkte Tä-
tigkeiten der Lehrkraft ermöglichen, stellt 
sich erst recht die Frage nach dem Sinn, ein 
solches Gerät in Anspruch zu nehmen. Kann 
ich keine digital zugesandten Arbeiten an die-

von Torsten Friebel 
Redaktion LVBS konkret

Positiv ist die Erkenntnis der politischen 
Entscheidungsträger zu bewerten, dass die 
Lehrkraft eine digitale „Dienstwaffe“ benötige. 
Nicht ganz neu und reichlich verspätet, doch 
man bemüht sich. In unserem föderalisti-
schen Bildungssystem kocht aber bekannter-
maßen jedes Fürstentum sein eigenes digita-
les Süppchen und wenn ich den Entwurf der 
LehrEndFöVO so lese, wird mir schon wieder 
ganz schwurbelig und für mich steht jetzt 
schon fest, dass ich ein solches Dienstgerät 
eher nicht in Anspruch nehmen werde.

Aktuell bin ich in der glücklichen Situation, auf 
zwei Dienstlaptops zurückgreifen zu können, 

Ein Kommentar zum Entwurf 
der LehrEndFöVO 

Fernwartung, wie diese z.B. bei Leihgeräten  
des SMK praktiziert wird, sinnvoll, verschärft  
jedoch das o.g. Problem spontaner Handlungen  
durch den Nutzer zusätzlich. 

Welcher Nutzungszeitraum ist geplant? Ab 
wann können die Geräte als abgeschrieben 
betrachtet werden und was passiert danach? 
Werden die, auch nach einer einfachen Lö-
schung vorhandenen, Datenspuren profes-
sionell beseitigt, bevor eine Entsorgung mit 
meist unbekanntem Ziel erfolgt?

5. Infrastruktur und Kosten
Digitales Arbeiten erfordert nicht selten die 
Nutzung weiterer Peripheriegeräte wir Drucker, 
Scanner, WLAN Router oder digitaler Anzei-
gegeräte im Klassenraum. Aktuelle Beispiel 
zeigen, dass teilweise an den BSZ keine ent-
sprechende Server-Infrastruktur für die wei-
tere Einbindung derartiger Geräte existiert,  
geschweige denn ein WLAN zur Verfügung 
steht.

Wie wird gewährleistet, dass die Anbindung 
in der Schule und im privaten Bereich bei 
fehlender Administratorberechtigungen des 
Nutzers erfolgt? Wer wird dafür verantwort-
lich sein? Setzt der Arbeitgeber/ Dienstherr 
voraus, dass jede Lehrkraft die Kosten für den 
heimischen, aber dienstlich benutzen Inter-
netzugang selbst trägt? 

Bei dem zur Verfügung stehenden Budget ist 
davon auszugehen, dass Windows-basierte 
Laptops und Tablets mit dem Betriebssystem 
Android angeschafft werden. Wie wird die 
Anbindung und Vernetzung von Geräten mit 
diesen Betriebssystemen erfolgen, wenn sich 
die betreffende Schule bereits seit mehreren 
Jahren mit Technik der Firma Apple bestückt 
hat? Wer kann dies leisten?

Wir empfehlen ausdrücklich, nicht für jede 
Lehrkraft pauschal einen, dem durchschnitt-
lich zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mitteln entsprechenden Laptop  zu beschaf-
fen. Alle Geräte müssen dem individuell ge-
planten Nutzerverhalten entsprechen!
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sem Gerät korrigieren und dem Lernenden 
zurücksenden, läuft das dem aktuellen Kon-
zept des Distanzunterrichts völlig entgegen. 
Die Laptops werden damit zu reinen Präsen-
tationsgeräten, welche vielleicht Beamer oder 
elektronische Tafel füttern. Hinzu kommt bei 
den Schulträgern der Wunsch nach Standar-
disierungen bei Softwarepaketen und die 
Frage nach der Administration der Geräte. 
Beobachte ich allein die jahrelangen und 
sich ständig wiederholenden Probleme mit 
Software-Lizenzen an manchem BSZ, dann 
ahne ich, was mich beim Support eines  
solchen Gerätes erwarten wird. Bereits die  
private Rechentechnik raubt dem einen oder 
anderen Lehrenden Zeit und Nerven genug, 
da braucht es gewiss nicht noch ein zusätz-
liches Gerät zum Administrieren. Auch die 
Server-Infrastruktur an manchen Schulen ist 
dafür u. U. gar nicht ausgelegt, an einer Ein-
bindung per WLAN scheitert es ebenso häufig.

Aktuelles Beispiel für „gut gemeint und nicht 
bis zum Ende durchdacht umgesetzt“ sind 
die „Corona-Laptops“ für Schüler und die da-
mit verbundene unendliche Geschichte der  
Bereitstellung dieser Geräte. Wer dies verfolgt 
hat, kann sich eine ungefähre Vorstellung da-
von machen, was uns mit den Lehrerlaptops 
erwarten könnte.

Ich kenne in meinem persönlichen Umfeld 
keine Lehrkraft, welche noch mit „Erika“ und 
Blaupapier die Arbeitsblätter vorbereitet, wir 
sind durchaus digitalisiert unterwegs – und 
dies meist in erheblich besserer Ausstattung, 
als nun staatlich geplant. Die ganze Diskus-
sion trägt ein wenig den Anschein, Lehren-
de müssten endlich in der digitalen Schule 
ankommen. Das sind wir mehrheitlich seit 
Jahren, was bremst, ist meist die (nicht) vor-
handene Infrastruktur an den Schulen, feh-
lender (zeitnaher) Support durch Experten, 
sind fehlende Lizenzen oder Gängeleien bei 

Nutzungsrechten – wer hat sich die Nutzungs-
bedingungen von LernSax genau durchge-
lesen? Deutschland ist nicht deshalb in der 
digitalen Bildung weit abgeschlagen, weil die 
Lehrkräfte keinen Rechner nutzen oder sich 
dieser Technik verweigern.

Die „Ausstattungsempfehlung zur Beschaf-
fung von mobilen Endgeräten für Lehrkräfte“ 
(SMK, Februar 2021), gerichtet an Schulträger, 
formuliert recht klare Vorgaben, welche päd-
agogischen und technischen Anforderungen 
diese Geräte zu erfüllen haben. Die ebenfalls 
in dieser Empfehlung formulierten zu erwar-
tenden Gesamtkosten von maximal 600€/
Gerät, gerechnet auf einen Abschreibungs-
zeitraum von 6 Jahren, legen nahe, dass die 
für diesen Text verantwortlichen technischen 
und ökonomischen Berater nicht in der glei-
chen Web-Konferenz saßen – zumal aus-
drücklich auch aktuelle Apple-Notebooks in 
der Ausstattungsempfehlung benannt wer-
den. Der Support soll über Mittel aus dem 
DigitalPakt Schule erfolgen, nicht durch den 
PITKo vor Ort – eine wichtige Rahmenbedin-
gung. Darauf darf man ebenso gespannt sein.
Warum also findet man keine einfache Lö-
sung, welche viel organisatorischen Aufwand 
ersparen, die Verwaltung entlasten und am 
Ende vielleicht sogar den Steuerzahler-Taler 
schützen kann? Stelle man den Lehrern doch 
eine jährliche Summe für die Anschaffung 
und Administration derartiger Technik zur 
Verfügung (z. B. über vollwertige Steuervortei-
le), erleichtere den Zugang zu Softwarelizen-
zen und bringe endlich alle Schulen auf einen 
vernünftigen digitalen Ausstattungsstand (das 
leidige Thema „DigitalPakt Schule“). Zudem 
fördere man die Bereitstellung mobiler Tech-
nik in Form von Tabletts an Schulen, welche 
für die Unterrichtsgestaltung vor Ort genutzt 
werden können.

Man sollte den Lehrkräften die Wahl lassen, 

ob sie ein Leihgerät nutzen oder stattdes-
sen eigenverantwortlich (mit finanziellem 
Zuschuss) für ihre Ausstattung sorgen, zu-
mal durchaus Präferenzen bei der Wahl des 
Herstellers bestehen und nicht jeder – auch 

in COVID-19-Zeiten – immer nur WINDOWS 
öffnen möchte. Die digitalen Hausaufgaben 
müssen also weniger am Schreibtisch der 
Lehrkraft erledigt werden, sondern an den 
Schulen selbst.

immer gut informiert auf 
www.lvbs-sachsen.de 

erhalten sie Nachrichten und Informationen  
immer aktuell.

27LVBS konkret
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der App gespeichert werden. Den gewünsch-
ten Login kann der Nutzer nach Start der App 
über „Login wählen“ auswählen oder nicht 
mehr benötigte Logins wieder löschen. Aus 
Sicherheitsgründen kann der Nutzer jeder-
zeit den Login der App auf einem Gerät über 
die Plattform selbst verhindern, indem er in 
seinem Privatbereich unter „Einstellungen“, 
„Externe Dienste“, „Geräte und Dienste“ den 
Eintrag der App löscht. Dies ist z.B. sinnvoll, 
falls das betreffende Gerät verloren oder ge-
stohlen wurde.

Push-Benachrichtigungen
Wenn der Nutzer beim Login die Option „An-
gemeldet bleiben“ anhakt, loggt die App ihn 
bei jedem Start der App automatisch mit 
diesem Login ein, bis er sich über „Logout“ 
explizit wieder ausloggt. Über die Option „An-
gemeldet bleiben“ wird auch der Benachrich-
tigungsservice (Push-Benachrichtigungen) für 
die App mit dem betreffenden Login aktiviert, 
d.h. der Nutzer erhält dann jederzeit Meldun-
gen über neue Messages und Systemnach-
richten, bis er sich in der App ausloggt.“

Quelle: https://www.lernsax.de/wws/ 
9.php#/wws/apps.php?sid=310259659728
60891361175297529640S95258809 

hat, entspricht sicherlich nicht der Normali-
tät. Für viele Nutzer erscheint ein Smartphone 
bzw. ein Tablet als ausreichend. Allein des-
halb sollte die App künftig qualitativ weiter-
entwickelt werden. Wichtige Kommunikati-
onswerkzeuge wie z.B. E-Mail, Aufgaben und 
Lernplan sollten Eintrag in die App finden, um 
nicht im Browser des Endgerätes gestartet zu 
werden.

Ausführliche Informationen zu Funktionsum-
fang, Login und Benachrichtigungsoptionen 
finden sich direkt unter www.lernsax.de Hier 
ein aktueller Auszug:

Funktionsumfang
„Die App verfügt in der aktuellen Version über 
folgende Funktionen:

•	 Dateiablagen

•	 Messenger

•	 Pinnwand > leitet zum Browser weiter

•	 Mitteilungen

•	 Browser

•	 Notizen

•	 Foren

Privates Gerät vs. Gemeinsames Gerät
Beim ersten Start fragt die App, ob ein priva-
tes Gerät genutzt wird. Wenn das Gerät kein  
privates, sondern ein gemeinsam mit anderen 
Personen genutztes Gerät ist, stehen Push-
Benachrichtigungen und die Speicherung von 
Logins in der App aus Datenschutzgründen 
nicht zur Verfügung. Diese Einstellung ist u.a. 
sinnvoll, wenn die mobilen Geräte Lernenden 
von einer Institution (z.B. Schule) gestellt wer-
den.

Login
Für den Zugang zu LernSax über die LernSax-
App wird derselbe Login benötigt wie beim 
Plattform-Login im Browser. Logins können in 

LernSax – auch als App für 
Smartphones und Tablets

keit des gesamten Systems während des  
ersten Lockdowns und mit Beginn des zwei-
ten Lockdowns ist der eigentlich gute Gedan-
ke ins Gegenteil verkehrt worden. 

Verständlicherweise ist es durchaus schwie-
rig, eine App zu gestalten, die einerseits die 
Bedürfnisse der Grundschule abdeckt und 
andererseits den Spagat zu den weiterführen-
den Schularten realisiert bekommt. Dennoch 
enthält die App Potential, um unterstützende 
häusliche Lernzeit zu ermöglichen. Die An-
nahme, dass jeder ein digitales Endgerät in 
Form eines PCs oder Laptops zur Verfügung 

Überblick
LernSax - die eLearning Plattform für sächschi-
sche SuS hat neben einem Zugang über den 
Browser eine App im Gepäck. Diese wird 
über iTunes bzw. über den Google-Play-Store  
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bedau-
erlicherweise sind die Nutzerbewertungen 
der App sehr niedrig. Im Google-Play-Store  
erreicht die App gerade mal 1,5 Sterne von 
5 bei 1433 Rezensionen, im Store von Apple 
liegt die Bewertung bei 1,7 bei 498 Rezensi-
onen. Der Hauptkritikpunkt ist die Unüber-
sichtlichkeit der intergrierten Funktionen. 
Nicht zuletzt durch die instabile Erreichbar-
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PowerPoint Präsentation 
als Video mit Ton  
aufzeichnen und exportieren
Vom Präsenzunterricht in den Fernunterricht. 
Viele Kolleginnen und Kollegen haben Ihre 
Unterrichtsvorbereitung und Handouts digi-
talisiert als PowerPoint Dateien vorliegen. 
Daraus nun kann man auf die Schnelle ohne 

zusätzliche Tools ein Lernvideo produzieren. 
Nach Freischaltung der Funktion innerhalb 
der Optionen wird das Menüband durch die 
Registerkarte AUFZEICHNUNG ergänzt.

Nutzt man zusätzlich nun auch eine Webcam, 
so lassen sich Erklärungen zu den einzelnen 
Folien einsprechen. Die Schülerinnen und 
Schüler sehen ihren Lehrer und können über 
Mimik und Gestik angesprochen werden. 
Ein Effekt, den man durchaus in Erwägung 
ziehen sollte. Zum Abschluss speichert man 
die Produktion als mp4 Datei ab. Zur Auswahl 
stehen unterschiedliche Qualitätsstufen. 

Über dieses universelle Dateiformat kann 
das Ergebnis in die Cloud von LernSax 
hochgeladen und Lernenden zur Verfügung 
gestellt werden.

Eine ausführliche Vorstellung der Aufzeich-
nungsfunktion findet man direkt über die 
Suche in YouTube bei Eingabe der Stichworte: 
„PowerPoint Präsentation als Video“.

Tastenkombinationen  
in Textverarbeitung WORD  
und Only Office

Shortcuts zusammenstellen. Dazu positioniert 
man den Mauszeiger auf das Symbol, wartet 
eine Sekunde und erhält in einer QuickInfo die 
dahinter liegende Tastenkombination.

Eine vollständige Liste können sie über fol-
gende Internetlinks abrufen:
http://www.pc-erfahrung.de/software/ 
tastenkombinationen.html
http://helpcenter.onlyoffice.com/de/ 
onlyoffice-editors/onlyoffice-spreadsheet-
editor/HelpfulHints/KeyboardShortcuts.aspx 

Monotone Belastungen ziehen zumeist schmerz-
hafte Erkrankungen nach sich. So passiert es 
nicht selten, dass sich in den Bereichen des 
Handgelenkes oder des Ellenbogens langes  
Arbeiten am PC bemerkbar macht. Abhilfe 
können zum Teil ergonomische Tastaturen 
und Mäuse schaffen. Mitunter sind hilfreiche  
Tastenkombinationen für die tägliche Compu-
terarbeit durchaus zu empfehlen. Der Fachber-
griff lautet „Shortcuts“ und so lassen sich im 
Internet häufig verwendete Befehle recherchie-
ren. Für die Textverarbeitung Microsoft Word 
sowie für die in LernSax integrierte Software 
Only Office kann man auf sehr einfache Weise 
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Du hast Fragen beim Unterrichten?
Dafür gibt es jetzt eine Lösung!

Der Regionalverband Dresden des LVBS lädt 
2021 zum Frühlingsfest auf das Landschloss 
Zuschendorf bei Pirna (www.landschloss-
zuschendorf.de) ein.

Wir treffen uns, falls es möglich ist, am 
24.04.2021 gegen 9.30 Uhr am Eingang zum 
Schlossgarten.

Die einstündige Führung durch das Schloss 
und die dortige Azaleenschau beginnt 
um 10.00 Uhr. Im Anschluss können alle 
Teilnehmer den weitläufigen Park und die 
Gewächshäuser auf eigene Faust besichtigen.

Frühlingsfest 2021 
- Der zweite Versuch

In welcher Form ein gemeinsames Mittag-
essen möglich sein kann, wird kurzfristig über 
unsere Homepage bekanntgegeben.

Anmeldungen werden ab 24. März 2021 bis 
09. April 2021 über unsere Homepage möglich 
sein. 
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Sehr geehrte Mitglieder des LVBS,
die für den 27. März angekündigte und 
geplante Vertreterversammlung im BSZ  
„Gustav Anton Zeuner“ Dresden kann leider 
wegen der noch immer anhaltendenden Pan-
demie nicht wie angedacht stattfinden. Der 
Vorstand des LVBS hat sich deshalb dazu ver-
ständigt und verschiebt die Veranstaltung auf 
den Herbst 2021.

Als neuer Termin steht nunmehr der 11.  
September 2021 fest. Die Delegierten werden 
noch vor den Sommerferien ihre Einladung 
auf dem Postweg erhalten. 

Verschiebung der LVBS  
Vertreterversammlung auf 
den 11. September 2021
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Mitglied werden  
– einfach online:
www.lvbs-sachsen.de

37LVBS konkret
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Rechtsberatungen
Die Rechtsberatungen finden in der Regel jeden ersten 
Mittwoch im Monat in der Landesgeschäftsstelle des SBB,  
Theresienstraße 15, 01097 Dresden von 11:30 bis 16:00 Uhr 
statt.

Die aktuellen Termine werden unter https://www.sbb.de/
service/rechtsschutz/ veröffentlicht.

Eine Terminvereinbarung ist erforderlich über die 
Geschäftsstelle des SBB, Tel. 0351 4716824 oder per E-Mail 
an post@sbb.dbb.de. In jedem Fall ist ein Rechtschutz- 
antrag an den LVBS zu richten. 

Rentenberatung/Pensionsberatung
Die Rentenberatung erfolgt direkt über die Deutsche Ren-
tenversicherung bzw. für Beamte über das Landesamt für 
Steuern und Finanzen.

Einen persönlichen Ansprechpartner erreichen Sie direkt 
über die auf unserer Homepage verlinkten Seiten.

weitere Informationen: 	  
www.sbb.de/service/renteversorgungvbl

Rente
Bei Fragen zur Rente wenden Sie sich gern an die Aus-
kunfts- und Beratungsstellen über die Deutsche Renten- 
versicherung: www.deutsche-rentenversicherung.de

Pension/ Ruhegehalt
Der Ansprechpartner ist das Landesamt für Steuern und  
Finanzen. Hier finden Sie die aktuellen Informationen und 
die entsprechenden Kontaktdaten:

Homepage vom Landesamt: www.lsf.sachsen.de

VBL - Betriebsrente
VBL – Die Altersvorsorge für den öffentlichen Dienst

Informationen unter www.vbl.de.

Kommen Sie zur persönlichen VBL-Vorsorgeberatung. Ter-
mine in Ihrer Nähe unter: www.vblvorort.de

Alle Links erreichen Sie bequem über www.lvbs-sachsen.de 
unter Rente Pension VBL

termine
Bitte beachten Sie folgenden Termin bei der Zusendung  
von Beiträgen:
Ausgabe:	 Sommer 2021 	 Herbst 2021
Redaktionsschluss:	 28.05.2021 	 21.09.2021
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Name, Vorname

Geburtsort	 Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Tel. 	                                    E-Mail

Schule

Schulanschrift	

Qualifikation/Abschluss	 Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit	 Beitritt ab Monat/Jahr

Datenschutzerklärung
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Mitgliederverwaltung unter 
den Bestimmungen des Datenschutzsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten 
an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung notwendig ist.

Ort, Datum	 Unterschrift 

Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)
	 Gewerbliche, haus- und	 Kaufmännische	 Gesundheitsfach-,  
	 landwirtschaftliche Berufe	 Berufe	 pflegerische und		
			   soziale Berufe. 
Ich erkenne die Satzung an.

Ort, Datum	 Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e. V.  (Gläubigeridentifikation DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die 
satzungsgemäßen Beiträge zu Lasten meines Kontos
IBAN		  SWIFT-BIC			   Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verband gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Ort, Datum	 Unterschrift

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. - LVBS Sachsen -ü

unsere Zielstellungen

Wir wollen:

•	 allen Lehrkräften in der beruflichen Bildung  
eine gemeinsame Plattform geben.

•	 dass berufliche Bildung eine breite öffentliche 
Anerkennung und Wertschätzung findet.

•	 die Attraktivität des Arbeitsplatzes „Berufsbildende 
Schule“ steigern.

•	 die statusmäßige Gleichstellung angestellter und 
verbeamteter Lehrkräfte.

•	 zielgerichtete Fortbildung, besonders in den 
beruflichen Fachrichtungen.

•	 eingruppierungsrelevante Weiterbildungs- 
maßnahmen für Fachpraxislehrerinnen, 
Fachpraxislehrer und Lehrkräfte ohne vollständige 
pädagogische Ausbildung.

•	 gleichwertige Rahmenbedingungen der 
medizinischen Berufsfachschulen unabhängig  
von der Trägerschaft.

Name, Vorname

Geburtsort Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Schulanschrift

Tel. 

           Beamter            Tarifbeschäftigter

Qualifikation/Abschluss Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit Beitritt ab Monat/Jahr 

Datenschutzerklärung  
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
zur Mitgliederverwaltung unter den Bestimmungen des Datenschutzrechts  
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten an Dritte  
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung not-
wendig ist.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. 
- LVBS Sachsen -

4 Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)

 Gewerbliche, haus- und landwirtschaftliche Berufe
 
 Kaufmännische Berufe
 
 Gesundheitsfach-,pflegerische und soziale Berufe. 

Ich erkenne die Satzung an. 

Ort, Datum 

Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e.V.  (Gläubigeridentifikation  
DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die satzungsgemäßen Beiträge 
zu Lasten meines Kontos
IBAN  

SWIFT-BIC   

Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens meines Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum 

Unterschrift

Mehr Informationen: www.lvbs-sachsen.de                                Tel.: 0351 47591020 oder kontakt@lvbs-sachsen.de

unsere Zielstellungen

Wir wollen:

•	 allen Lehrkräften in der beruflichen Bildung  
eine gemeinsame Plattform geben.

•	 dass berufliche Bildung eine breite öffentliche 
Anerkennung und Wertschätzung findet.

•	 die Attraktivität des Arbeitsplatzes „Berufsbildende 
Schule“ steigern.

•	 die statusmäßige Gleichstellung angestellter und 
verbeamteter Lehrkräfte.

•	 zielgerichtete Fortbildung, besonders in den 
beruflichen Fachrichtungen.

•	 eingruppierungsrelevante Weiterbildungs- 
maßnahmen für Fachpraxislehrerinnen, 
Fachpraxislehrer und Lehrkräfte ohne vollständige 
pädagogische Ausbildung.

•	 gleichwertige Rahmenbedingungen der 
medizinischen Berufsfachschulen unabhängig  
von der Trägerschaft.

Name, Vorname

Geburtsort Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Schulanschrift

Tel. 

           Beamter            Tarifbeschäftigter

Qualifikation/Abschluss Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit Beitritt ab Monat/Jahr 

Datenschutzerklärung  
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
zur Mitgliederverwaltung unter den Bestimmungen des Datenschutzrechts  
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten an Dritte  
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung not-
wendig ist.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. 
- LVBS Sachsen -

4 Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)

 Gewerbliche, haus- und landwirtschaftliche Berufe
 
 Kaufmännische Berufe
 
 Gesundheitsfach-,pflegerische und soziale Berufe. 

Ich erkenne die Satzung an. 

Ort, Datum 

Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e.V.  (Gläubigeridentifikation  
DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die satzungsgemäßen Beiträge 
zu Lasten meines Kontos
IBAN  

SWIFT-BIC   

Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens meines Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum 

Unterschrift

Mehr Informationen: www.lvbs-sachsen.de                                Tel.: 0351 47591020 oder kontakt@lvbs-sachsen.de


